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VERORDNUNG (EU) Nr. 1300/2013 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1084/2006 

Artikel 1 

Errichtung des Kohäsionsfonds und Gegenstand 

(1) Hiermit wird ein Kohäsionsfonds errichtet, um im Interesse der 
nachhaltigen Entwicklung zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts der Union beizutragen. 

(2) Mit dieser Verordnung werden die Aufgaben des Kohäsionsfonds 
und sein Interventionsbereich im Hinblick auf das in Artikel 89 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannte Ziel "Investitionen in Wachs
tum und Beschäftigung" festgelegt. 

Artikel 2 

Interventionsbereich des Kohäsionsfonds 

(1) Der Kohäsionsfonds unterstützt unter Gewährleistung eines an
gemessenen Gleichgewichts und entsprechend dem speziellen Investiti
ons- und Infrastrukturbedarf der einzelnen Mitgliedstaaten: 

a) Investitionen in die Umwelt, auch im Bereich der nachhaltigen Ent
wicklung und der Energie, die einen Nutzen für die Umwelt haben; 

b) TEN-V gemäß den mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 an
genommenen Leitlinien; 

c) die technische Hilfe. 

(2) Der Kohäsionsfonds unterstützt nicht: 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen aus Tä
tigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführt sind; 

c) Investitionen in den Wohnungsbau mit Ausnahme derjenigen zur 
Förderung der Energieeffizienz oder der Nutzung erneuerbarer Ener
gien; 

d) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak und Ta
bakerzeugnissen; 

e) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in den Uni
onsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

f) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn, sie haben einen 
Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den notwendigen 
Investitionen zur Abmilderung oder Verringerung der negativen öko
logischen Auswirkungen der Flughafeninfrastruktur begleitet. 

▼B 
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Artikel 3 

Unterstützung durch den Kohäsionsfonds von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität 

"Connecting Europe" 

Im Rahmen des Kohäsionsfonds werden Verkehrsinfrastrukturprojekte 
mit europäischem Mehrwert im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 mit einem Betrag in Höhe von 10 000 000 000 EUR im 
Einklang mit Artikel 92 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
unterstützt. 

Artikel 4 

Investitionsprioritäten 

Der Kohäsionsfonds unterstützt folgende Investitionsprioritäten inner
halb der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 dargelegt sind, im Einklang mit den in Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i jener Verordnung genannten und im 
Partnerschaftsabkommen festgelegten Entwicklungserfordernissen und 
dem dort festgelegten Wachstumspotenzial: 

a) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 -Emissionen 
in allen Branchen der Wirtschaft durch 

i) Förderung der Produktion und Verteilung von Energie aus er
neuerbaren Quellen; 

ii) Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer 
Energien in Unternehmen; 

iii) Unterstützung der Energieeffizienz, des intelligenten Energiema
nagements und der Nutzung erneuerbarer Energien in der öffent
lichen Infrastruktur, einschließlich öffentlicher Gebäude, und im 
Wohnungsbau; 

iv) Entwicklung und Einführung intelligenter Nieder- und Mittel
spannungsverteilersysteme; 

v) Förderung von Strategien zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes für 
sämtliche Gebiete, insbesondere städtische Gebiete, einschließ
lich der Förderung einer nachhaltigen multimodalen städtischen 
Mobilität und klimaschutzrelevanten Anpassungsmaßnahmen; 

vi) Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 
auf der Grundlage des Nutzwärmebedarfs; 

b) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprä
vention und des Risikomanagements durch 

i) Unterstützung von Investitionen zur Anpassung an den Klima
wandel einschließlich ökosystemgestützter Ansätze; 

ii) Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken, 
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von 
Katastrophenmanagementsystemen; 

▼B 
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c) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourcen
effizienz durch 

i) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die Anforde
rungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der Union zu erfül
len und den von den Mitgliedstaaten aufgezeigten, über diese 
Anforderungen hinausgehenden Investitionsbedarf zu decken; 

ii) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die Anforde
rungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der Union zu erfül
len und den von den Mitgliedstaaten aufgezeigten, über diese 
Anforderungen hinausgehenden Investitionsbedarf zu decken; 

iii) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und des Bo
dens und Förderung von Ökosystemdienstleistungen, einschließ
lich über Natura 2000 und grüne Infrastruktur; 

iv) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, zur 
Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung und Dekon
taminierung von Industriebrachen (einschließlich Umwandlungs
gebieten), zur Verringerung der Luftverschmutzung und zur För
derung von Lärmminderungsmaßnahmen; 

d) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Eng
pässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

i) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen europäischen 
Verkehrsraums durch Investitionen in das TEN-V; 

ii) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher (einschließ
lich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit geringen CO 2 -Emissio
nen, darunter Binnenwasserstraßen und Seeverkehr, Häfen, mul
timodale Verbindungen und Flughafeninfrastruktur, um eine 
nachhaltige regionale und örtliche Mobilität zu fördern; 

iii) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger und in
teroperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung von Lärmmin
derungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Be
hörden und Interessenvertretern und der effizienten öffentlichen Ver
waltung durch Maßnahmen zur Stärkung der institutionellen Kapa
zitäten und der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen und Dienste, 
die mit der Umsetzung des Kohäsionsfonds zusammenhängen. 

Artikel 5 

Indikatoren 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung festgelegten gemeinsamen 
Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnisindikatoren und 
gegebenenfalls die programmspezifischen Outputindikatoren finden ge
mäß Artikel 27 Absatz 4, Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii 
und iv und Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe c Ziffern ii und iv der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Anwendung. 

▼C1 
(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren 
werden die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Für das Jahr 2023 werden 
kumulative quantifizierte Sollvorgaben für diese Indikatoren festgelegt. 

▼B 
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(3) Bei den programmspezifischen Ergebnisindikatoren mit Bezug 
auf die Investitionsprioritäten werden für die Ausgangswerte die neues
ten verfügbaren Daten verwendet, und die Sollvorgaben werden für das 
Jahr 2023 festgelegt. Die Sollvorgaben können quantitativ oder qualita
tiv formuliert sein. 

▼B 
(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der im Anhang I fest
gelegten gemeinsamen Outputindikatoren zu erlassen, um, wo dies ge
rechtfertigt ist, Anpassungen vorzunehmen und so eine wirksame Be
wertung der Fortschritte bei der Umsetzung der operationellen Pro
gramme sicherzustellen. 

Artikel 6 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchführung oder 
die Änderung, einschließlich der vollständigen oder teilweisen Einstel
lung, der Unterstützung, die von der Kommission auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 oder einer anderen Rechtsvorschrift, 
die am 31. Dezember 2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt 
wurde. Jene Verordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften fin
den daher bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden 
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung oder die 
betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im Sinne dieses Absatzes 
umfasst "Unterstützung" operationelle Programme und Großprojekte. 

(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 gestellten oder 
genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 7 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 4 wird der Kommission vom 21. Dezember 2013 bis zum 
31. Dezember 2020 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 4 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Par
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

▼C1 
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Artikel 8 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 6 dieser Verordnung wird die Verordnung 
(EG) Nr. 1084/2006 hiermit mit Wirkung vom 1. Januar 2014 aufgeho
ben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die 
vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle in 
Anhang II zu lesen. 

Artikel 9 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Verordnung 
bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 177 AEUV. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B 
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ANHANG I 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DEN KOHÄSIONSFONDS 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene 
zusätzliche Bevölkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungs-äquiva
lent 

An bessere Abwasserentsorgung angeschlos
sene zusätzliche Bevölkerung 

Risikoprävention und 
Risikomanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutz
maßnahmen zugute kommen 

Risikoprävention und 
Risikomanagement Bo
densanierung 

Personen 

Zahl der Personen, de
nen Waldbrandschutz
maßnahmen zugute 
kommen 

Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines bes
seren Erhaltungszustands eine Unterstützung 
erhalten 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energie
quellen 

MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energie
verbrauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergie–ver
brauchs in öffentlichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze an
geschlossenen Energiekunden 

Verringerung von 
Treibhausgasemissio
nen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treib
hausgasemissionen 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindun
gen 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder aus
gebauten Eisenbahnverbindungen 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder aus
gebauten Straßenverbindungen 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Stra
ßenbahn- und U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Bin
nenwasserstraßen 

▼B 
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 — 

Artikel 4 — 

— Artikel 3 

— Artikel 4 

— Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 5a — 

— Artikel 7 

Artikel 6 Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10 

▼B 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des 
Rates betreffend die Anwendung von Artikel 6 der EFRE- 
Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der 
Kommission gegenüber der Legislative der EU zu Kenntnis, wonach die 
in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzu-nehmenden ge
meinsamen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Ver
ordnung und die Kohäsionsfondsverordnung das Ergebnis eines umfas
senden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der 
Kommission und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und 
vor-aussichtlich stabil bleiben werden. 

▼B 
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